
Neueinrichtung einer Stelle in einer Kirchengemeinde 
(Dauer des gesamten Prozesses: ca. 2,5 Monate)

Aufgabendefintion durch KG 
(Stellenbeschreibung)

Abstimmung des Anforderungsprofils durch KG 
mit zuständigem Fachbereich (Gemeindepädagogik - Regionalzentrum, Kirchenmusik - 

Kirchenmusikdirektor, Friedhof - Friedhofsbeauftragte, Erzieher - Fachberatung)

KG teilt Ergebnis der Abstimmung 
der Personalsachbearbeitung (P) 

mit

KG klärt Finanzierbarkeit mit der 
Finanzabteilung (F)

P legt max. Beschäftigungsumfang 
und evtl. Befristung fest

Beschlussfassung 
durch KGR 

Protokollbuchauszug wird im Original geschrieben und 
gesiegelt an P geschickt (je Beschluss ein 

Protokollbuchauszug)

Kirchenaufsichtliche 
Genehmigung wird erteilt

Aktualisierung des Stellenplanes des 
folgenden Haushaltsjahres durch P 

(Stelle kann bereits im laufenden Jahr besetzt 
werden)

Die MAV hat in Stellenplanangelegenheiten ein Mitberatungsrecht nach § 46 MVG EKD. Eine der Mitberatung unterliegenden Maßnah men ist unwirksam, 
wenn die MAV nicht beteiligt wurde. Die Unterrichtung der MAV erfolgt durch das KKA.

P bereitet Text für KGR 
Beschlussfassung vor und schickt 

ihn an KG

Kopie der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und des 
aktualisierten Stellenplans wird durch P an KG 

geschickt

P nimmt Stellenbewertung (Eingruppierung) und Personalkostenplanung  vor und schickt diese an die KG

KG informiert P über Ergebnis
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